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518. Bundesgesetz: BDG-Novelle 1993, Änderung des Gehaltsgesetzes 1956, des Vertragsbedienstetenge-
setzes 1948, der Reisegebührenvorschrift 1955, des Ausschreibungsgesetzes 1989, des
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, des Richterdienstgesetzes, des Pensionsge-
setzes 1965, der Bundesforste-Dienstordnung 1986, des Land- und Forstarbeiter-
Dienstrechtsgesetzes, des Nebengebührenzulagengesetzes und des Bundesfinanzgeset-
zes 1993
(NR: GP XVIII RV 1079 AB 1145 S. 129. BR: AB 4609 S. 573.)

519. Bundesgesetz: Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, des Gehaltsgesetzes 1956 und
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948
(NR: GP XVIII RV 1090 AB 1146 S. 127. BR: AB 4610 S. 573.)

5 1 8 . Bundesgesetz, mit dem das Beamten-
Dienstrechtsgesetz (BDG-Novelle 1993), das
Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbediensteten-
gesetz 1948, die Reisegebührenvorschrift 1955,
das Ausschreibungsgesetz 1989, das Bundesleh-
rer-Lehrverpflichtungsgesetz, das Richter-
dienstgesetz, das Pensionsgesetz 1965, die
Bundesforste-Dienstordnung 1986, das Land-
und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, das Ne-
bengebührenzulagengesetz und das Bundesfi-

nanzgesetz 1993 geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:
Artikel I

Änderung des BDG 1979
Das BDG 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt geändert

durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 334/1993, wird
wie folgt geändert:

1. §83 Abs. 1 2 4 lautet:
„4. wenn ein Beamter der Verwendungsgrup-

pen B, W 1, PT 2 (ohne Hochschulbildung)
oder PT 3 eine Zulassung zum Aufstiegslehr-
gang nach § 23 Abs. 5 des Verwaltungsakade-
miegesetzes — gegebenenfalls in Verbindung
mit Anlage 1 Z 31.1 dieses Bundesgesetzes —
anstrebt und er sowohl die Reifeprüfung an
einer höheren Schule abgelegt hat als auch
eine Bundesdienstzeit von acht Jahren auf-
weist."

1 a. Dem § 246 wird folgender Abs. 7 angefügt:
„(7) § 83 Abs. 1 Z 4 und Anlage 1 Z 1.3 lit. d,

Z 2.1, Z 2.1 a, Z 3.1 a und Z 33.3 lit. a in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993
tritt mit 1. Juli 1993 in Kraft."

2. Anlage 1 Z 1.3 lit. d lautet:

einer vergleichbaren auslän-
dischen postuniversitären
Lehranstalt, wenn keines
der folgenden Hochschul-
studien abgeschlossen
wurde : Studium der Rechts-
wissenschaften, Studium
der Politikwissenschaft, so-
zial- und wirtschaftswissen-
schaftliches Studium;"

3. In der Anlage 1 treten an die Stelle der Z 2.1
folgende Bestimmungen:

„2.1. Die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung
an einer höheren Schule. Als Reifeprüfung gilt auch
das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit. Die
erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung wird durch
eine abgeschlossene Hochschulbildung ersetzt,
wenn mit dieser auch das Ernennungserfordernis für
die Verwendungsgruppe A oder für eine der
Verwendungsgruppe À gleichwertige Verwen-
dungs- oder Besoldungsgruppe erfüllt wird.

2.1 a. Das Erfordernis der Z 2.1 wird durch die
gemeinsame Erfüllung aller folgenden Vorausset-
zungen ersetzt:

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsge-
setz, BGBl. Nr. 142/1969,

b) erfolgreicher Abschluß einer mindestens drei-
jährigen Ausbildung an einer Fachakademie
nach § 18 Abs. 1 Z5 der Gewerbeordnung
1973, BGBl. Nr. 50/1974, die bei einer
Einrichtung einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts geführt wird, und

c) erfolgreiche Ablegung der Studienberechti-
gungsprüfung nach dem Studienberechti-
gungsgesetz, BGBl. Nr. 292/1985."

4. In der Anlage 1 wird nach der Z 3.1 folgende
Z 3.1 a eingefügt:

,,d) im auswärtigen
Dienst

das Diplom der Diplomati-
schen Akademie in Wien
oder das Abschlußzeugnis

26 309
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„3.1 a. Die Ernennungserfordernisse der Z 3.1
werden durch die gemeinsame Erfüllung aller
folgenden Voraussetzungen ersetzt:

a) Lehrabschluß nach dem Berufsausbildungsge-
setz,

b) erfolgreiche Ablegung der Meisterprüfung
oder der Werkmeisterprüfung und

c) erfolgreicher Abschluß der Grundausbildung
für die Verwendungsgruppe C."

5. Anlage 1 Z 33.3 lit. a lautet:

,,a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse
der Z 2.1 oder 2.1 a, "

Artikel II

Änderung des Gehaltsgesetzes 1956

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 334/
1993, wird wie folgt geändert:

1. § 12 Abs. 2 Z 1 lautet:

„1. die Zeit, die in einer Beschäftigung mit
mindestens der Hälfte des für Vollbeschäftigte
vorgeschriebenen Ausmaßes
a) in einem Dienstverhältnis zu einer inländi-

schen Gebietskörperschaft oder
b) im Lehrberuf

aa) an einer inländischen öffentlichen
Schule, Universität oder Hochschule
oder

bb) an der Akademie der bildenden
Künste oder

cc) an einer mit Öffentlichkeitsrecht
ausgestatteten inländischen Privat-
schule

zurückgelegt worden ist;"

2. Am Ende des §12 Abs. 2 Z 4 wird der
Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt. Dem § 12
Abs. 2 Z 4 wird folgende lit. f angefügt:

,,f) in einer Beschäftigung mit mindestens der
Hälfte des für Vollbeschäftigte vorgeschrie-
benen Ausmaßes in einem Dienstverhältnis,
das im Rahmen der Rechtsfähigkeit einer
inländischen Universität oder Hochschule,
der Akademie der bildenden Künste, der
Akademie der Wissenschaften, der Österrei-
chischen Nationalbibliothek oder einer son-
stigen wissenschaftlichen Einrichtung gemäß
Forschungsorganisationsgesetz, BGBl.
Nr. 341/1981, oder eines Bundesmuseums
eingegangen worden ist;"

3. § 12 Abs. 2 Z 6 lautet:

„6. bei Beamten, die in die Verwendungsgrup-
pen B, L 2b, W 1, H 2, PT 1 bis PT 4, K 1 oder
K 2 oder in eine der im § 12 a Abs. 2 Z 2 und 3
angeführten Besoldungs- oder Verwendungs-

gruppen aufgenommen werden, die Zeit des
erfolgreichen Studiums
a) an einer höheren Schule oder
b) — solange der Beamte damals noch keine

Reifeprüfung erfolgreich abgelegt hat —
an einer Akademie für Sozialarbeit

bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Beamte den
Abschluß dieser Ausbildung hätte erreichen
können; mögliche schulrechtliche Ausnahme-
genehmigungen sind nicht zu berücksichtigen.
Als Zeitpunkt des möglichen Schulabschlusses
ist bei Studien, die mit dem Schuljahr enden,
der 30. Juni und bei Studien, die mit dem
Kalenderjahr enden, der 31. Dezember anzu-
nehmen;"

4. In § 12 Abs. 2 Z 8 lautet der Einleitungssatz:

„8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an
einer Universität (wissenschaftlichen Hoch-
schule), Kunsthochschule oder einer staatli-
chen Kunstakademie, das für den Beamten in
einer der Verwendungsgruppen A, L PA, L 1,
S 1, H 1, PT 1, PT 2 (mit Hochschulbildung)
oder für einen Richteramtsanwärter, Richter,
Staatsanwalt oder Universitäts(Hochschul)as-
sistenten Ernennungserfordernis gewesen ist,"

4 a. Im § 12 Abs. 6 wird die Zitierung „Abs. 2 Z 1
und 4 lit. d und e" durch die Zitierung „Abs. 2 Z 1
und 4 lit. d bis f" ersetzt.

5. § 13 Abs. 10 lautet:

„(10) Der Monatsbezug des Beamten gebührt im
halben Ausmaß, wenn

1. seine Wochendienstzeit nach den §§ 50 a oder
50 b BDG 1979 auf die Hälfte herabgesetzt
worden ist oder

2. er eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15 c
MSchG oder nach § 8 EKUG in Anspruch
nimmt.

Diese Verminderung wird abweichend vom § 6 für
den Zeitraum wirksam, für den die Maßnahme nach
den Z 1 und 2 gilt. In den Fällen der Z 2 ruht der
Anspruch auf Haushaltszulage, soweit diese gemäß
§ 3 Abs. 3 des Karenzurlaubsgeldgesetzes, BGBl.
Nr. 395/1974, eine Erhöhung des Karenzurlaubs-
geldes bewirkt."

6. Dem § 30 a wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Hat ein Beamter in einem Dienstbereich, bei
dem es gemäß § 41 BDG 1979 nach der Natur des
Dienstes notwendig ist, die Beamten nach einiger
Zeit zu einer anderen Dienststelle zu versetzen,
während der letzten 15 Jahre vor seinem Übertritt
oder seiner Versetzung in den Ruhestand während
insgesamt 144 Monaten hindurch Anspruch auf eine
Verwendungszulage nach Abs. 1 Z 3 gehabt und ist
dieser Anspruch vor seinem Übertritt oder seiner
Versetzung in den Ruhestand weggefallen, so ist
diese Zulage nach den der letzten Bemessung
zugrundeliegenden Kriterien (Anzahl der Vorrük-



189. Stück — Ausgegeben am 30. Juli 1993 - Nr. 518 3833

kungsbeträge oder Hundertsätze des Gehaltes der
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V) ruhegenußfä-
hig"

7. Die Tabelle im § 42 Abs. 1 erhält für die Zeit
vom 1. Jänner 1993 bis zum 30. Juni 1993 folgende
Fassung:

8. Die Tabelle in § 42 Abs. 1 erhält für die Zeit ab
1. Juli 1993 folgende Fassung:

9. § 44 Abs. 2 Z 2 erhält für die Zeit vom 1. Jänner
1993 bis zum 30. Juni 1993 folgende Fassung:

„2. a) Leiter einer Staatsanwaltschaft,
die nicht unter Z 3 oder 4
angeführt ist,

b) Stellvertreter des Leiters einer
Oberstaatsanwaltschaft ab der
Gehaltsstufe 13 47,50"

10. § 44 Abs. 2 erhält für die Zeit ab 1. Juli 1993
folgende Fassung:

„(2) Die Dienstzulage beträgt in Hundertsätzen
des Gehaltes eines Staatsanwaltes der Gehalts-
gruppe I, Gehaltsstufe 1 :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Staatsanwälte, soweit sie nicht unter
Z 2 bis 6 angerührt sind
a) Leiter einer Staatsanwaltschaft,

die nicht unter Z 3 oder 4
angeführt ist,

b) Stellvertreter des Leiters einer
Oberstaatsanwaltschaft ab der
Gehaltsstufe 13

a) Leiter einer Staatsanwaltschaft
am Sitz eines Oberlandesgerich-
tes, soweit sie nicht unter Z 4
angeführt ist,

b) Leiter der Staatsanwaltschaft
Klagenfurt,

c) Leiter der Staatsanwaltschaft
Salzburg,

d) Erste Stellvertreter des Leiters
einer Oberstaatsanwaltschaft . . .

a) Leiter der Staatsanwaltschaft
Wien,

b) Leiter einer Oberstaatsanwalt-
schaft,

c) Stellvertreter des Leiters der
Generalprokuratur

Hundertsatz

37,22

44,42

54,61

64,90
Erste Stellvertreter des Leiters der
Generalprokuratur 75,09
Leiter der Generalprokuratur 85,38."

11. §44 Abs. 3 lautet:

„(3) Staatsanwälten der Gehaltsgruppe I, die bei
einer Justizbehörde in den Ländern verwendet
werden, gebührt — beginnend mit der Gehalts-
stufe 13 der Gehaltsgruppe I — ein Zuschlag zu
ihrer Dienstzulage im Ausmaß von 9,38% des
Gehaltes eines Staatsanwaltes der Gehaltsstufe 1 der
Gehaltsgruppe I."

12. Dem §44 wird für die Zeit vom 1. Jänner
1993 bis zum 30. Juni 1993 folgender Abs. 5
angefügt:

„(5) Folgenden Staatsanwälten gebührt ein
Zuschlag zur Dienstzulage gemäß Abs. 2 oder
gemäß den Abs. 2 und Abs. 3 in Hundertsätzen des
Gehaltes eines Staatsanwaltes der Gehaltsgruppe I,
Gehaltsstufe 1 :

1. Leiter einer Staatsanwaltschaft
2. Erste Stellvertreter des Leiters einer

Staatsanwaltschaft, die dauernd im
erheblichen Ausmaß Justizverwal-
tungsaufgaben wahrnehmen

Hundertsatz

16,50

13,26."

13. Dem §44 wird für die Zeit ab 1. Juli 1993
folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Folgenden Staatsanwälten gebührt ein
Zuschlag zur Dienstzulage gemäß Abs. 2 in
Hundertsätzen des Gehaltes eines Staatsanwaltes
der Gehaltsgruppe I, Gehaltsstufe 1 :
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1.

2.
3.

a) Erste Stellvertreter des Leiters
einer Staatsanwaltschaft, die
dauernd im erheblichen Ausmaß
Justizverwaltungsaufgaben
wahrnehmen,

b) Erste Stellvertreter des Leiters
einer Oberstaatsanwaltschaft,
die dauernd im erheblichen Aus-
maß Justizverwaltungsaufgaben
wahrnehmen

Leiter einer Staatsanwaltschaft
Leiter einer Oberstaatsanwaltschaft.

Hundertsatz

12,40
15,43
30,86."

14. § 45 lautet:

„Aufwandsentschädigung

§ 45. Den Staatsanwälten gebührt eine Auf-
wandsentschädigung; sie beträgt in Hundertsätzen
des Gehaltes eines Staatsanwaltes der Gehalts-
gruppe I, Gehaltsstufe 1 für

1.

2.

3.

Staatsanwälte der Gehaltsstufen 1
bis 3
Staatsanwälte der Gehaltsstufen 4
bis 6
alle übrigen Staatsanwälte

Hundertsacz

1,37

1,64
2,50."

15. Die Tabelle im § 82 c Abs. 1 erhält folgende Fassung:

16. Die Tabelle im § 82 c Abs. 2 erhält folgende Fassung:
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17. § 82 c Abs. 4 lautet:

„(4) Durch die für die Verwendungsgruppe PT 1
und für die Dienstzulagengruppe S der Verwen-
dungsgruppe PT 2 vorgesehene Dienstzulage gelten
alle Mehrleistungen des Beamten in zeitlicher und
mengenmäßiger Hinsicht als abgegolten. Jeweils die
Hälfte dieser Dienstzulage gilt als Abgeltung für
zeitliche Mehrleistungen."

18. Dem § 82 c wird folgender Abs. 10 angefügt:

„(10) Übt ein Beamter der Post- und Telegra-
phenverwaltung eine im § 82 a Abs. 5 angeführte
Funktion nicht dauernd, aber mindestens wäh-
rend eines Kalendermonates aus, so gebührt ihm
hiefür eine nicht ruhegenußfähige Dienstabgel-
tung in der Höhe von 50% des Unterschiedsbe-
trages von
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1. seinem Gehalt (einschließlich einer allfälligen
Dienstzulage und der nach § 12 b zu berück-
sichtigenden Zulagen) oder

2. seinem Fixgehalt
und dem für die vertretungsweise ausgeübte
Funktion vorgesehenen, insgesamt höheren Fixge-
halt."

19. Die §§ 85 und 85 a werden aufgehoben.

20. § 87 wird aufgehoben.

21. Dem §90 werden folgende Abs. 5 und 6
angefügt:

„(5) Es treten in Kraft:
1. § 42 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 7 des

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993, § 44
Abs. 2 Z 2 in der Fassung des Art. II Z 9 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993, § 44
Abs. 5 in der Fassung des Art. II Z 12 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 mit
1. Jänner 1993,

2. § 12 Abs. 2 und 6, § 13 Abs. 10, § 30 a Abs. 6,
§ 44 Abs. 3 und § 45 samt Überschrift, § 82 c
Abs. 1, 2, 4 und 10, § 91 Abs. 2 und § 92 samt
Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 518/1993 mit 1. Juli 1993,

3. § 42 Abs. 1 in der Fassung des Art. II Z 8 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993, §44
Abs. 2 in der Fassung des Art. II Z 10 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 und § 44
Abs. 5 in der Fassung des Art. II Z 13 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 mit
1. Juli 1993.

(6) Die Aufhebung der §§ 85, 85 a und 87, der
Überschrift vor § 92 a und des § 94 a durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 518/1993 wird mit Ablauf
des 30. Juni 1993 wirksam."

22. §91 Abs. 2 lautet:

„(2) Abs. 1 gilt nicht für die in den §§ 90, 92 und
93 Abs. 9 Z 5 enthaltenen Zitierungen."

23. § 92 lautet samt Überschrift:

„Übergangsbestimmungen zu § 12

§ 92. (1) Wurde ein früheres Bundesdienstver-
hältnis des Beamten wegen Ausgliederung der
Einrichtung, an der er tätig war, aus dem Bund
beendet und hat der Beamte im Rahmen eines
Dienstverhältnisses weiterhin an derselben Einrich-
tung Dienst versehen, so ist die Zeit dieses späteren
Dienstverhältnisses bei der Festsetzung des Vorrük-
kungsstichtages wie eine Dienstzeit zu einer
inländischen Gebietskörperschaft zu behandeln.

(2) Eine Berücksichtigung nach Abs. 1 ist
ausgeschlossen, wenn

1. dem Beamten aus Anlaß der Ausgliederung die
Möglichkeit eingeräumt worden ist, seinen
Dienst an der ausgegliederten Einrichtung

weiterhin im Rahmen eines Bundesdienstver-
hältnisses auszuüben, und er sich für die
Beendigung des Bundesdienstverhältnisses
entschieden hat oder

2. der Beamte nicht innerhalb von drei Jahren
nach Beendigung dieses Bundesdienstverhält-
nisses ein Dienstverhältnis zu einer inländi-
schen Gebietskörperschaft eingegangen ist
oder

3. der Beamte beim Ausscheiden aus dem
Bundesdienst eine Abfertigung erhalten und
diese dem Bund nicht zurückgezahlt hat."

24. Die Überschrift vor § 92 a entfällt.

25. § 94 a wird aufgehoben.

Artikel III

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 256/1993, wird wie folgt geändert:

1. §26 Abs. 2 Z 1 lautet:

„1. die Zeit, die in einer Beschäftigung mit
mindestens der Hälfte des für Vollbeschäftigte
vorgeschriebenen Ausmaßes
a) in einem Dienstverhältnis zu einer inländi-

schen Gebietskörperschaft oder
b) im Lehrberuf

aa) an einer inländischen öffentlichen
Schule, Universität oder Hochschule
oder

bb) an der Akademie der bildenden
Künste oder

cc) an einer mit Öffentlichkeitsrecht
ausgestatteten inländischen Privat-
schule

zurückgelegt worden ist;"

2. Am Ende des §26 Abs. 2 Z 4 wird der
Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt. Dem § 26
Abs. 2 Z 4 wird folgende lit. f angefügt:

,,f) in einer Beschäftigung mit mindestens der
Hälfte des für Vollbeschäftigte vorgeschrie-
benen Ausmaßes in einem Dienstverhältnis,
das im Rahmen der Rechtsfähigkeit einer
inländischen Universität oder Hochschule,
der Akademie der bildenden Künste, der
Akademie der Wissenschaften, der Österrei-
chischen Nationalbibliothek oder einer son-
stigen wissenschaftlichen Einrichtung gemäß
Forschungsorganisationsgesetz, BGBl.
Nr. 341/1981, oder eines Bundesmuseums
eingegangen worden ist;"

3. § 26 Abs. 2 Z 6 lautet:

„6. bei Vertragsbediensteten, die in die Entloh-
nungsgruppen a, b, 1 pa, 1 1, 12, k 1 oder k 2
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aufgenommen werden, die Zeit des erfolgrei-
chen Studiums
a) an einer höheren Schule oder
b) — solange der Vertragsbedienstete damals

noch keine Reifeprüfung erfolgreich abge-
legt hat — an einer Akademie für
Sozialarbeit

bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Vertragsbe-
dienstete den Abschluß dieser Ausbildung
hätte erreichen können; mögliche schulrechtli-
che Ausnahmegenehmigungen sind nicht zu
berücksichtigen. Als Zeitpunkt des möglichen
Schulabschlusses ist bei Studien, die mit dem
Schuljahr enden, der 30. Juni und bei Studien,
die mit dem Kalenderjahr enden, der 31. De-
zember anzunehmen;"

4. In § 26 Abs. 2 Z 8 lautet der Einleitungssatz:

„8. die Zeit eines abgeschlossenen Studiums an
einer Universität (wissenschaftlichen Hoch-
schule), Kunsthochschule oder einer staatli-
chen Kunstakademie, das für den Vertragsbe-
diensteten in einer der Entlohnungsgruppen a,
1 pa oder 1 1 oder für den Vertragsassistenten
Aufnahmeerfordernis gewesen ist,"

4 a. Im § 26 Abs. 6 wird die Zitierung „Abs. 2 Z 1
und 4 lit. d und e" durch die Zitierung „Abs. 2 Z 1
und 4 lit. d bis f" ersetzt.

5. § 35 Abs. 3 b lautet:

„(3 b) Abweichend vom Abs. 2 gebührt eine
Abfertigung einem Vertragsbediensteten auch dann,
wenn das Dienstverhältnis

1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedau-
ert hat und
a) bei Männern nach der Vollendung des

65. Lebensjahres, bei Frauen nach der
Vollendung des 60. Lebensjahres oder

b) wegen der Inanspruchnahme der vorzeiti-
gen Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer aus einer gesetzlichen Pen-
sionsversicherung oder

2. wegen Inanspruchnahme
a) einer Pension aus einem Versicherungsfall

der geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung oder

b) einer vorzeitigen Alterspension wegen
geminderter Arbeitsfähigkeit aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung

durch den Vertragsbediensteten gekündigt wird."

6. Nach § 35 Abs. 3 b werden folgende Abs. 3 c,
3 d und 3 e eingefügt:

„(3 c) Abweichend vom Abs. 2 gebührt einem
Vertragsbediensteten eine Abfertigung auch dann,
wenn das Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre
ununterbrochen gedauert hat und er wegen
Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung das Dienstver-
hältnis

1. kündigt oder
2. mit einem im § 253 c Abs. 2 ASVG genannten

verminderten Arbeitszeitausmaß fortsetzt.
Der Anspruch auf Abfertigung gemäß Z 2 entsteht
mit dem Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeits-
zeit.

(3 d) Hat der Vertragsbedienstete eine Abferti-
gung gemäß Abs. 3 c erhalten, sind die bis zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Gleitpension
zurückgelegten Dienstzeiten für einen weiteren
Abfertigungsanspruch nicht zu berücksichtigen.

(3 e) Hat eine Abfertigung gemäß Abs. 3 c das
nach Abs. 4 mögliche Höchstausmaß erreicht, so
entsteht ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Gleitpension kein weiterer Abfertigungsanspruch.
In allen übrigen Fällen entsteht ein weiterer
Abfertigungsanspruch nur insoweit, als

1. die Anzahl der der Abfertigung zugrundege-
legten Monatsentgelte (samt allfälligen Haus-
haltszulagen) anläßlich der Inanspruchnahme
der Gleitpension und

2. die Anzahl der der Abfertigung zugrundege-
legten Monatsentgelte (samt allfälligen Haus-
haltszulagen) anläßlich der Beendigung der
Inanspruchnahme der Gleitpension

zusammen das nach Abs. 4 mögliche Höchstausmaß
nicht übersteigen."

7. Die Überschrift vor § 72 a lautet:

„Übergangsbestimmungen zu § 26"

8. Nach § 72 a wird folgender § 72 b eingefügt:

„§ 72 b. (1) Wurde ein früheres Bundesdienstver-
hältnis des Vertragsbediensteten wegen Ausgliede-
rung der Einrichtung, an der er tätig war, aus dem
Bund beendet und hat der Vertragsbedienstete im
Rahmen eines Dienstverhältnisses weiterhin an
derselben Einrichtung Dienst versehen, so ist die
Zeit dieses späteren Dienstverhältnisses bei der
Festsetzung des Vorrückungsstichtages wie eine
Dienstzeit zu einer inländischen Gebietskörper-
schaft zu behandeln.

(2) Eine Berücksichtigung nach Abs. 1 ist
ausgeschlossen, wenn

1. dem Vertragsbediensteten aus Anlaß der
Ausgliederung die Möglichkeit eingeräumt
worden ist, seinen Dienst an der ausgeglieder-
ten Einrichtung weiterhin im Rahmen eines
Bundesdienstverhältnisses auszuüben, und er
sich für die Beendigung des Bundesdienstver-
hältnisses entschieden hat oder

2. der Vertragsbedienstete nicht innerhalb von
drei Jahren nach Beendigung dieses Bundes-
dienstverhältnisses ein Dienstverhältnis zu
einer inländischen Gebietskörperschaft einge-
gangen ist oder

3. der Vertragsbedienstete beim Ausscheiden aus
dem Bundesdienst eine Abfertigung erhalten
und diese dem Bund nicht zurückgezahlt hat."
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9. § 73 c lautet:

„§ 73 c. Eine befristete Fortsetzung des Dienst-
verhältnisses mit einem Vertragslehrer, dem der
Bund die Möglichkeit einräumt, im Rahmen eines
Dienstverhältnisses zu einem ausländischen Rechts-
träger

1. an einer zweisprachigen Schule im Ausland zu
unterrichten oder

2. in der Betreuung und Unterstützung von
Deutschlehrern im Unterricht an Schulen im
Ausland oder in der Aus- und Fortbildung
solcher Lehrer tätig zu sein,

gilt nicht als Verlängerung des Dienstverhältnisses
nach § 4 Abs. 4."

10. Dem § 76 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) § 26 Abs. 2 und § 35 Abs. 3 b bis 3 e, die
Überschrift vor § 72 a, § 72 b und § 73 c in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993
treten mit 1. Juli 1993 in Kraft."

Artikel IV

Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955

Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl.
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 256/1993, wird wie folgt geändert:

1. Nach §13 Abs. 7 wird folgender Abs. 8
angefügt:

„(8) Grundlage für die Bemessung des Zuschusses
nach Abs. 7 ist der im Kostennachweis genannte
Rechnungsbetrag abzüglich der Frühstückskosten.
Ist die Höhe der Frühstückskosten aus dem
Kostennachweis nicht ersichtlich, so ist der
Rechnungsbetrag um 15% der dem Beamten
gebührenden Tagesgebühr zu kürzen."

2. § 77 erhält die Absatzbezeichnung „(1)". Dem
§ 77 wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) § 13 Abs. 8 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 518/1993 tritt mit 1. Juli 1993 in
Kraft."

Artikel V

Änderung des Ausschreibungsgesetzes 1989

Das Ausschreibungsgesetz 1989, BGBl. Nr. 85,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 873/1992, wird wie folgt geändert:

1. Im § 3 Z 14 wird die Zitierung „§ 20" durch die
Zitierung „§ 82" ersetzt.

2. Am Ende des § 90 Abs. 2 Z 5 wird der Punkt
durch einen Beistrich ersetzt. Dem § 90 Abs. 2 wird
folgende Z 6 angefügt:

„6. § 3 Z 14 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 518/1993 tritt mit 1. Juli 1993 in
Kraft."

Artikel VI

Änderung des
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes

Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz,
BGBl. Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 256/1993, wird wie folgt
geändert:

1. Dem § 3 wird folgender Abs. 15 angefügt:

„(15) An Akademien für die Ausbildung und
Fortbildung der Lehrer an land- und forstwirt-
schaftlichen Schulen sowie der Berater im land- und
forstwirtschaftlichen Beratungswesen vermindert
sich, wenn diese Akademien zugleich Land- und
forstwirtschaftliche berufspädagogische Akademie
und Land- und forstwirtschaftliches berufspädago-
gisches Institut sind, das Ausmaß der Lehrverpflich-
tung nachstehend angeführter Lehrer wie folgt: die
des mit der ständigen verwaltungsmäßigen Unter-
stützung des Leiters beauftragten Lehrers um vier
Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe III,
die des mit der Leitung der Lehrerfortbildung und
des mit der Leitung der Beraterfortbildung beauf-
tragten Lehrers um je vier Wochenstunden der
Lehrverpflichtungsgruppe III."

2. Dem § 14 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) § 3 Abs. 15 in der Fassung des Bundesgeset-
zes BGBl. Nr. 518/1993 tritt mit 1. September 1993
in Kraft."

Artikel VII

Änderung des Richterdienstgesetzes

Das Richterdienstgesetz, BGBl. Nr. 305/1961,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 873/1992 und Art. XI §3 des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 91/1993, wird wie folgt geändert:

1. § 65 a lautet:

„Gehalt des Richteramtsanwärters

§ 65 a. Das Gehalt des Richteramtsanwärters
beträgt 20 693 S."

2. Die Tabelle im § 66 Abs. 2 erhält für die Zeit
vom 1. Jänner 1993 bis zum 30. Juni 1993 folgende
Fassung:
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3. Die Tabelle im § 66 Abs. 2 erhält für die Zeit ab
1. Juli 1993 folgende Fassung:

4. § 68 a Abs. 1 Z 4 erhält für die Zeit vom
1. Jänner 1993 bis zum 30. Juni 1993 folgende
Fassung:

„4. a) Vorsteher des Bezirksgerichtes
Innere Stadt Wien,

b) Richter der Gehaltsgruppe II ab
der Gehaltsstufe 13 47,50"

5. § 68 a Abs. 1 erhält für die Zeit ab 1. Juli 1993
folgende Fassung:

„(1) Die Dienstzulage beträgt in Hundertsätzen
des Gehaltes eines Richters der Gehaltsgruppe I,
Gehaltsstufe 1 :

1.
2.
3.

4.

5.

Richteramtsanwärter ohne Prüfung .
Richteramtsanwärter mit Prüfung . .
Richter, soweit sie nicht unter Z 4 bis
8 angeführt sind
a) Vorsteher des Bezirksgerichtes

Innere Stadt Wien,
b) Richter der Gehaltsgruppe II ab

der Gehaltsstufe 13
a) Präsidenten eines Gerichtshofes

erster Instanz, soweit sie nicht
unter Z 6 angeführt sind,

b) Vizepräsidenten eines Oberlan-
desgerichtes,

Hundertsatz

5,70
8,60

28,99

44,42

6.

7.

8.

c) Richter der Gehaltsgruppe III bis
einschließlich der Gehalts-
stufe 12

a) Präsident des Landesgerichtes
für Zivilrechtssachen Wien,

b) Präsident des Landesgerichtes
für Strafsachen Wien,

c) Richter der Gehaltsgruppe III ab
der Gehaltsstufe 13

a) Präsidenten eines Oberlandesge-
richtes,

b) Vizepräsidenten des Obersten
Gerichtshofes

Präsident des Obersten Gerichtsho-
fes

Hundertsatz

54,61

64,90

75,09

85,38."

6. § 68 a Abs. 3 lautet:

„(3) Richtern, die auf eine Planstelle eines
Gerichtshofes erster Instanz ernannt sind und dort
verwendet werden oder zur Dienstleistung zu einer
anderen Justizbehörde in den Ländern zugeteilt
sind, gebührt — beginnend mit der Gehaltsstufe 13
der Gehaltsgruppe I — ein Zuschlag zu ihrer
Dienstzulage im Ausmaß von 9,38 vH des Gehaltes
eines Richters der Gehaltsstufe 1 der Gehalts-
gruppe I."

7. Dem § 68 a wird für die Zeit vom 1. Jän-
ner 1993 bis zum 30. Juni 1993 folgender Abs. 4
angefügt:

„(4) Folgenden Richtern gebührt ein Zuschlag
zur Dienstzulage gemäß Abs. 1 oder gemäß den
Abs. 1 und Abs. 3 in Hundertsätzen des Gehaltes
eines Richters der Gehaltsgruppe I, Gehaltsstufe 1 :

1.

2.

3.

Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei
dem zumindest drei ganze Richter-
planstellen systemisiert sind
a) Vorsteher eines Bezirksgerichtes,

bei dem zumindest zehn ganze
Richterplanstellen systemisiert
sind,

b) Vizepräsidenten eines Gerichts-
hofes erster Instanz, die dauernd
im erheblichen Ausmaß Justiz-
verwaltungsaufgaben wahrneh-
men

a) Vorsteher eines Bezirksgerichtes,
bei dem zumindest 20 ganze
Richterplanstellen systemisiert
sind, ausgenommen der Vorste-
her des Bezirksgerichtes Innere
Stadt Wien,

b) Präsidenten eines Gerichtshofes
erster Instanz

Hundertsatz

10,03

13,26

16,50."

8. Dem § 68 a wird für die Zeit ab 1. Juli 1993
folgender Abs. 4 angefügt:
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„(4) Folgenden Richtern gebührt ein Zuschlag
zur Dienstzulage gemäß Abs. 1 in Hundertsätzen
des Gehaltes eines Richters der Gehaltsgruppe I,
Gehaltsstufe 1 :

1.

2.

3.

4.

Vorsteher eines Bezirksgerichtes, bei
dem zumindest drei ganze Richter-
planstellen systemisiert sind
a) Vorsteher eines Bezirksgerichtes,

bei dem zumindest zehn ganze
Richterplanstellen systemisiert
sind,

b) Vizepräsidenten eines Gerichts-
hofes erster Instanz, die dauernd
im erheblichen Ausmaß Justiz-
verwaltungsaufgaben wahrneh-
men,

c) Vizepräsidenten eines Oberlan-
desgerichtes, die dauernd im
erheblichen Ausmaß Justizver-
waltungsaufgaben wahrnehmen .

a) Vorsteher eines Bezirksgerichtes,
bei dem zumindest 20 ganze
Richterplanstellen systemisiert
sind, ausgenommen der Vorste-
her des Bezirksgerichtes Innere
Stadt Wien,

b) Präsidenten eines Gerichtshofes
erster Instanz

Präsidenten eines Oberlandesgerich-
tes

Hundertsatz

9,38

12,40

15,43

30,86"

9. § 68 e lautet:

„Aufwandsentschädigung

§ 68 e. Den Richtern gebührt eine Aufwandsent-
schädigung; sie beträgt in Hundertsätzen des
Gehaltes eines Richters der Gehaltsgruppe I, Ge-
haltsstufe 1 für

1.
2.
3.

Richter der Gehaltsstufen 1 bis 3 . . .
Richter der Gehaltsstufen 4 bis 6 . . .
alle übrigen Richter

Hunderoatz

1,37
1,64
2,50."

10. § 171 Abs. 3 lautet:

„(3) Bei Richtern, die vor dem 1. Jänner 1993 aus
dem Dienststand ausgeschieden sind, ist der im
§ 68 a Abs. 4 in der Fassung des Art. VII Z 7 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 vorgesehene
Zuschlag zur Dienstzulage der Bemessung des
Ruhegenusses nicht zugrundezulegen."

11. Dem § 171 wird für die Zeit vom 1. Jänner
1993 bis zum 30. Juni 1993 folgender Abs. 4
angefügt:

„(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten für Hinterbliebene
nach solchen Richtern für die Bemessung des
Versorgungsgenusses."

12. Dem § 171 werden für die Zeit ab 1. Juli 1993
folgende Abs. 4 und 5 angefügt:

„(4) Bei Richtern, die vor dem 1. Juli 1993 aus
dem Dienststand ausgeschieden sind, ist der im
§ 68 a Abs. 4 in der Fassung des An. VII Z 8 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 vorgesehene
Zuschlag zur Dienstzulage der Bemessung des
Ruhegenusses nicht zugrundezulegen.

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten für Hinterbliebene
nach solchen Richtern für die Bemessung des
Versorgungsgenusses."

13. Dem § 173 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Es treten in Kraft:
1. § 171 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgeset-

zes BGBl. Nr. 518/1993 ab 1. Jänner 1993,
2. § 66 Abs. 2 in der Fassung des Art. VII Z 2 des

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993, § 68 a
Abs. 1 Z 4 in der Fassung des Art. VII Z 4 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993, § 68 a
Abs. 4 in der Fassung des Art. VII Z 7 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 und
§ 171 Abs. 4 in der Fassung des Art. VII Z 11
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 ab
1. Jänner 1993,

3. § 65 a samt Überschrift, § 68 a Abs. 3 und
§ 68 e samt Überschrift in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 ab 1. Juli
1993,

4. § 66 Abs. 2 in der Fassung des Art. VII Z 3 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993, § 68 a
Abs. 1 in der Fassung des Art. VII Z 5 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993, § 68 a
Abs. 4 in der Fassung des Art. VII Z 8 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 und
§ 171 Abs. 4 und 5 in der Fassung des Art. VII
Z 12 des Bundesgesezes BGBl. Nr. 518/1993
mit 1. Juli 1993"

Artikel VIII

Änderung des Pensionsgesetzes 1965

Das Pensionsgesetz 1965, BGBl. Nr. 340, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 334/1993, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 58 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Es treten in Kraft:
1. § 66 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. Nr. 518/1993 mit 1. Jänner 1993,
2. § 66 Abs. 3 in der Fassung des Art. VIII Z 3

des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993 mit
1. Jänner 1993,

3. § 66 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Art. VIII
Z 4 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993
mit 1. Juli 1993."

2. § 66 Abs. 2 lautet:

„(2) Bei Staatsanwälten, die vor dem 1. Jänner
1993 aus dem Dienststand ausgeschieden sind, ist
der im § 44 Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956 in der
Fassung des Art. II Z 12 des Bundesgesetzes BGBl.
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Nr. 518/1993 vorgesehene Zuschlag zur Dienstzu-
lage der Bemessung des Ruhegenusses nicht
zugrunde zu legen."

3. Dem § 66 wird für die Zeit vom 1. Jänner 1993
bis zum 30. Juni 1993 folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Die Abs. 1 und 2 gelten für die Hinterbliebe-
nen nach solchen Staatsanwälten für die Bemessung
des Versorgungsgenusses."

4. Dem § 66 werden für die Zeit ab 1. Juli 1993
folgende Abs. 3 und 4 angefügt:

„(3) Bei Staatsanwälten, die vor dem 1. Juli 1993
aus dem Dienststand ausgeschieden sind, ist der im
§ 44 Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung
des Art. II Z 13 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 518/1993 vorgesehene Zuschlag zur Dienstzu-
lage der Bemessung des Ruhegenusses nicht
zugrunde zu legen.

(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten für die Hinterbliebenen
nach solchen Staatsanwälten für die Bemessung des
Versorgungsgenusses."

Artikel IX

Änderung der Bundesforste-Dienstordnung 1986

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBl.
Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 334/1993, wird wie folgt geändert:

1. §67 Abs. 3 b lautet:

„(3 b) Abweichend vom Abs. 2 gebührt eine
Abfertigung einem Bediensteten auch dann, wenn
das Dienstverhältnis

1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedau-
ert hat und
a) bei Männern nach der Vollendung des

65. Lebensjahres, bei Frauen nach der
Vollendung des 60. Lebensjahres oder

b) wegen der Inanspruchnahme der vorzeiti-
gen Alterspension bei langer Versiche-
rungsdauer aus einer gesetzlichen Pen-
sionsversicherung

durch den Bediensteten gekündigt wird oder
2. wegen Inanspruchnahme

a) einer Pension aus einem Versicherungsfall
der geminderten Arbeitsfähigkeit aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung oder

b) einer vorzeitigen Alterspension wegen
geminderter Arbeitsfähigkeit aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung

durch den Bediensteten gekündigt wird."

2. Nach § 67 Abs. 3 b werden folgende Abs. 3 c,
3 d und 3 e eingefügt:

„(3 c) Abweichend vom Abs. 2 gebührt einem
Bediensteten, auf den § 14 Abs. 2 anzuwenden ist,
eine Abfertigung auch dann, wenn das Dienstver-
hältnis mindestens zehn Jahre ununterbrochen
gedauert hat und er wegen Inanspruchnahme einer

Gleitpension aus einer gesetzlichen Pensionsversi-
cherung das Dienstverhältnis

1. kündigt oder
2. mit einem im § 253 c Abs. 2 ASVG genannten

verminderten Arbeitszeitausmaß fortsetzt.
Der Anspruch auf Abfertigung gemäß Z 2 entsteht
mit dem Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeits-
zeit.

(3 d) Hat der Bedienstete eine Abfertigung gemäß
Abs. 3 c erhalten, sind die bis zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Gleitpension zurückgelegten
Dienstzeiten für einen weiteren Abfertigungsan-
spruch nicht zu berücksichtigen.

(3 e) Hat eine Abfertigung gemäß Abs. 3 c das
nach Abs. 4 mögliche Höchstausmaß erreicht, so
entsteht ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Gleitpension kein weiterer Abfertigungsanspruch.
In allen übrigen Fällen entsteht ein weiterer
Abfertigungsanspruch nur insoweit, als

1. die Anzahl der der Abfertigung zugrundege-
legten Monatsbezüge anläßlich der Inan-
spruchnahme der Gleitpension und

2. die Anzahl der der Abfertigung zugrundege-
legten Monatsbezüge anläßlich der Beendi-
gung der Inanspruchnahme der Gleitpension

zusammen das nach Abs. 4 mögliche Höchstausmaß
nicht übersteigen."

3. Im § 76 wird nach Abs. 2 folgender Abs. 2 a
eingefügt:

„(2 a) Bei Bediensteten im Sinne des § 14 Abs. 2,
deren Beschäftigungsausmaß wegen Inanspruch-
nahme der Gleitpension auf ein im § 253 c Abs. 2
ASVG genanntes Ausmaß vermindert wurde, gilt
für die Ermittlung gemäß Abs. 2:

1. Der ruhegenußfähige Monatsbezug entspricht
jenem Teil des der Einstufung des Bedienste-
ten entsprechenden Monatsbezuges (§ 20
Abs. 3), der seinem durchschnittlichen Be-
schäftigungsausmaß im Dienstverhältnis zu
den Österreichischen Bundesforsten nach
Vollendung des 18. Lebensjahres bis zum
Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis ent-
spricht. Abs. 6 bleibt unberührt.

2. Bei der Berechnung der ruhegenußfähigen
Bundesdienstzeit gelten jene Zeiten, in denen
der Bedienstete teilbeschäftigt war, nur in dem
Ausmaß als ruhegenußfähige Bundesdienst-
zeit, das dem Verhältnis der Teilbeschäftigung
zur Vollbeschäftigung entspricht."

4. Dem § 95 d wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) § 67 Abs. 3 b bis 3 e und § 76 Abs. 2 a in der

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 518/1993
treten mit 1. Juli 1993 in Kraft."

Artikel X

Änderung des Land- und
Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes

Das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz,
BGBl. Nr. 280/1980, zuletzt geändert durch das

310
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Bundesgesetz BGBl. Nr. 628/1991, wird wie folgt
geändert:

1. Dem § 13 wird folgender Abs. 3 angefügt:
„(3) Dem Dienstnehmer, dessen Arbeitszeit beim

Bund wegen Inanspruchnahme der Gleitpension auf
ein im § 253 c Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes — ASVG, BGBl. Nr. 189/1955,
genanntes Ausmaß vermindert wird, gebühren
Urlaubszuschuß und Weihnachtsgeld in dem der
Vollbeschäftigung und der Beschäftigung mit
verminderter Arbeitszeit entsprechenden Ausmaß
im Kalenderjahr."

2. Dem § 14 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Die Deputate sind den teilbeschäftigten

Dienstnehmern in jenem Verhältnis zu gewähren,
das dem Verhältnis der regelmäßig geleisteten
Arbeitszeit zur regelmäßigen Wochenarbeitszeit
entspricht."

3. § 28 Abs. 1 erster Satz lautet:
„War der Dienstnehmer durch eine bestimmte Zeit
ununterbrochen beim Bund oder in demselben
Betrieb beschäftigt, so gebührt ihm bei Auflösung
des Dienstverhältnisses oder wenn dieses unter
Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung beim Bund mit
einem im § 253 c Abs. 2 ASVG genannten vermin-
derten Arbeitszeitausmaß fortgesetzt wird, eine
Abfertigung."

4. Nach § 28 Abs. 3 b wird folgender Abs. 3 c
eingefügt:

„(3 c) Bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses
beim Bund oder in demselben Betrieb unter
Inanspruchnahme einer Gleitpension wird die
Abfertigung mit dem Zeitpunkt der Herabsetzung
der Arbeitszeit auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG
genanntes Ausmaß fällig."

5. § 28 Abs. 4 Z 1 lautet:
„(4) Der Anspruch auf Abfertigung bleibt

erhalten, wenn
1. Dienstnehmer

a) ab Erreichung der für die (vorzeitige)
Alterspension erforderlichen Altersgrenze
oder

b) wegen Inanspruchnahme einer Pension aus
einem Versicherungsfall der geminderten
Arbeitsfähigkeit aus einer gesetzlichen
Pensionsversicherung oder

c) wegen Inanspruchnahme einer vorzeitigen
Alterspension wegen geminderter Arbeits-
fähigkeit aus einer gesetzlichen Pensions-
versicherung oder"

6. Nach § 28 Abs. 4 b werden folgende Abs. 4 c
und 4 d eingefügt:

„(4 c) Der Anspruch auf Abfertigung bleibt
weiters erhalten, wenn der Dienstnehmer wegen
Inanspruchnahme einer Gleitpension aus einer
gesetzlichen Pensionsversicherung das Dienstver-
hältnis auflöst oder mit einem im § 253 c Abs. 2

ASVG genannten verminderten Arbeitszeitausmaß
fortsetzt.

(4 d) Die Inanspruchnahme der Gleitpension ist
hinsichtlich der Abfertigungsansprüche der Inan-
spruchnahme einer vorzeitigen Alterspension bei
langer Versicherungsdauer gleichzuhalten. Sofern
der Dienstnehmer bei Inanspruchnahme einer
Gleitpension im Zeitpunkt der Herabsetzung der
Arbeitszeit auf ein im § 253 c Abs. 2 ASVG
genanntes Ausmaß eine Abfertigung erhalten hat,
sind die bis zu diesem Zeitpunkt zurückgelegten
Dienstzeiten für einen weiteren Abfertigungsan-
spruch nicht zu berücksichtigen."

7. § 93 erhält die Absatzbezeichnung „(1)". Dem
Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) § 13 Abs. 3, § 14 Abs. 4, § 28 Abs. 1, 3 c, 4,
4 c und 4 d in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 518/1993 treten mit 1. Juli 1993 in
Kraft."

Artikel XI
Änderung des Nebengebührenzulagengesetzes
Das Nebengebührenzulagengesetz, BGBl.

Nr. 485/1971, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 334/1993, wird wie folgt geän-
dert:

1. § 16 a Abs. 1 lautet:
„(1) Dem Beamten gebührt eine Gutschrift von

Nebengebührenwerten für eine vor seinem Übertritt
oder seiner Versetzung in den Ruhestand bezogene
Verwendungszulage nach § 30 a Abs. 1 Z 3 des
Gehaltsgesetzes 1956, wenn der Beamte im
Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand
keinen Anspruch auf eine solche Verwendungszu-
lage gehabt hat und die Verwendungszulage nicht
nach § 30 a Abs. 6 des Gehaltsgesetzes 1956
ruhegenußfähig ist."

2. Dem § 19 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) § 16 a Abs. 1 in der Fassung des Bundesge-

setzes BGBl. Nr. 518/1993 tritt mit 1. Juli 1993 in
Kraft."

Artikel XII
Änderung der 47. Gehaltsgesetz-Novelle

Dem Art. XII Abs. 3 der 47. Gehaltsgesetz-No-
velle, BGBl. Nr. 288/1988, wird folgender Satz
angefügt:
„Ansprüche nach Abs. 1, die bis zum 1. Juli 1988
nach den individuellen Bezügen bemessen worden
sind, sind weiterhin auf diese Weise zu bemessen."

Artikel XIII
Ab 1. Juli 1993 wird der Stellenplan für das Jahr

1993 (Anlage III zum Bundesfinanzgesetz 1993) in
den Seiten 192, 242, 243, 245, 252, 253 und 272 im
Sinne der Anlage A abgeändert.

Klestil
Vranitzky
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Anlage A

S T E L L E N P L A N 1 9 9 3

I . Allgemeiner T e i l

kann für die Dauer der Außerdienststellung, der
erforderlichen Freizeitgewährung, der Dienst-
leistung, des Karenzurlaubes, des Präsenzdien-
stes, des Zivildienstes, der Heranziehung nach
lit. d und e oder der Dauer der Herabsetzung
der Wochendienstzeit bzw. der Inanspruchnahme
einer Teilzeitbeschäftigung unter Bindung sei-
ner Planstelle beziehungsweise unter Bindung
des dem Ausmaß der Herabsetzung der Wochen-
dienstzeit oder des Ausmaßes der in Anspruch
genommenen Teilzeitbeschäftigung entsprechenden
Planstellenanteiles ein Vertragsbediensteter
aufgenommen werden. Punkt 3 Abs. 5 und 6 gilt
sinngemäß. Unter der gleichen Voraussetzung
kann für einen Richter, Staatsanwalt oder Rich-
teramtsanwärter ein Richteramtsanwärter aufge-
nommen werden.

(2) Für einen Beamten der Verwendungsgruppe
D, E, P3, P4 oder P5, für einen Vertragsbedien-
steten des Entlohnungsschemas I, Entlohnungs-
gruppe d oder e, sowie des Entlohnungsschemas
II, Entlohnungsgruppe p3, p4 oder p5, der an
der Dienstleistung verhindert ist, kann bei
dringendem Bedarf als Ersatz ein Vertragsbe-
diensteter der Kategorie B der gleichen Ent-
lohnungsgruppe aufgenommen werden.

(3) Für eine Vertragsbedienstete, die gemäß
§§ 3 und 5 des Mutterschutzgesetzes 1979 nicht
beschäftigt werden darf, kann für die Dauer des
Beschäftigungsverbotes unter Bindung ihrer
Planstelle ein Vertragsbediensteter aufge-
nommen werden. Punkt 3 Abs. 5 und 6 gilt
sinngemäß.

(4) Für Richter und Staatsanwälte, bei denen
in den nächsten vier Kalenderjahren mit dem
Eintritt eines Ersatzfalles oder mit dem Abgang
aus dem Dienststand zu rechnen ist, können bis
zu 120 Richteramtsanwärter aufgenommen werden.

Weitere 20 Richteramtsanwärter können im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzler und dem Bundes-
minister für Finanzen aufgenommen werden, so-
bald der Gesetzesbeschluß des Nationalrates für
die Novelle zur Strafprozeßordnung (Neuregelung
der Untersuchungshaft) vorliegt.

Darüber hinaus können für die Vollziehung des
Bundespflegegeldgesetzes 14 RiAA aufgenommen wer-
den.

(5) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 oder
im Fall einer Teilauslastung nach § 23 des Mut-
terschutzgesetzes oder nach § 10 des Eltern-
Karenzurlaubsgesetzes oder einer Herabsetzung
der Auslastung nach §§ 76a oder 76b des Rich-
terdienstgesetzes kann für die Dauer dieser
Maßnahmen für einen Richter, Staatsanwalt oder
Richteramtsanwärter ein Richteramtsanwärter
aufgenommen werden.

(6) Für einen Richter, der aus einem im Abs. 1
angeführten Grund vom Dienst abwesend ist, kann
über die im Teil II. A für das Kapitel 30 Justiz
festgelegte Zahl von übrigen Richtern ein
Richter eines Gerichtshofes I. Instanz ernannt
werden (§ 77 Abs. 6 RDG).

5. Umwandlung von Planstellen

(1) Eine freie Planstelle kann vom zuständi-
gen Bundesminister im Einvernehmen mit dem Bun-
deskanzler und dem Bundesminister für Finanzen
in eine Planstelle der gleichen oder einer nie-
drigeren Dienstklasse (Dienststufe, Dienstzula-
gengruppe) einer niedrigeren Verwendungsgruppe
desselben finanzgesetzlichen Ansatzes umgewan-
delt werden.

(2) Der Bundeskanzler kann im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Finanzen den Stel-
lenplan einer Organisationsänderung anpassen,
wenn diese Organisationsänderung Auswirkungen
auf den Stellenplan hat.

6. Ernennungsreserve

(1) Die Ernennungsreserve enthält Plan-
stellen die vom Bundeskanzler einzelnen Plan-
stellenbereichen über den im Planstellenver-
zeichnis festgesetzten Stand an gleichen Plan-
stellen zugewiesen werden können. Für jede der-
art über den Stand in einer höheren Dienstklas-
se (Dienststufe) besetzte Planstelle hat eine
Planstelle einer niedrigeren Dienstklasse
(Dienststufe) in der gleichen Verwendungsgruppe
des Planstellenbereiches unbesetzt zu bleiben.

(2) Eine in einem Planstellenbereich frei
werdende Planstelle einer Dienstklasse (Dienst-
stufe), für die aus der Ernennungsreserve eine
Planstelle zugewiesen ist, gilt als Planstelle
der Ernennungsreserve, solange in dieser
Dienstklasse (Dienststufe) in der gleichen Ver-
wendungsgruppe der tatsächliche Stand den
systemisierten Stand im Planstellenverzeichnis
übersteigt.

(3) Die Planstellen in der Ernennungsreserve
erhöhen sich um die Zahl der Beamten, die

a) als Mitglied eines Organes der Gesetzgebung,
als Mitglied der Volksanwaltschaft, als Prä-
sident oder Vizepräsident des Rechnungsho-
fes, als Mitglied des Verfassungsgerichtsho-
fes oder als oberstes Organ der Vollziehung
außer Dienst gestellt sind,

b) als Mitglieder des Nationalrates, des Bun-
desrates oder eines Landtages gemäß § 17
Abs. 1 und 2 des Beamten-Dienstrechtsge-
setzes 1979 die zur Ausübung des Mandates
erforderliche freie Zeit erhalten,

c) sich zur Dienstleistung im Rahmen einer in-
ternationalen Organisation oder sonstigen
internationalen Einrichtung im Urlaub gegen
Entfall der Bezüge befinden,

d) zur Dienstleistung im Rahmen einer interna-
tionalen Organisation oder sonstigen Ein-
richtungen herangezogen werden,

e) zur Dienstleistung im Sinne des Bundesge-
setzes vom 14. Juli 1965, BGBl. Nr. 233, oder
im Rahmen der Übernahme einer Schutzmacht-
funktion durch die Republik Österreich
herangezogen werden.

311
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S T E L L E N P L A N 1 9 9 3
PlanstellenverzeichnisTeil II. A

3010 (Fortsetzung)

3020 Justizbehörden in den Ländern
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S T E L L E N P L A N 1 9 9 3
Planstel lenverzeichnisTeil ILA

3020 (Fortsetzung)



3846 189. Stück — Ausgegeben am 30. Juli 1993 — Nr. 518

S T E L L E N P L A N 1 9 9 3
PlanstellenverzeichnisTeil ILA

3030 (Fortsetzung)

3050 Bewährungshilfe
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S T E L L E N P L A N 1 9 9 3
PlanstellenverzeichnisTeil ILA

5070 Bundesrechenamt

5071 Finanzprokuratur
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S T E L L E N P L A N 1 9 9 3
PlanstellenverzeichnisTeil II. A

5072 Hauptpunzierungs- und Probieramt
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S T E L L E N P L A N 1 9 9 3
PlanstellenverzeichnisTeil ILA

6530 Bundesamt für Zivilluftfahrt (betriebsähnl. Einrichtung)

6550 Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge
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5 1 9 . Bundesgesetz, mit dem das Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetz 1984, das Gehaltsgesetz
1956 und das Vertragsbedienstetengesetz 1948

geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das LDG 1984, BGBl. Nr. 302, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 873/1992, wird
wie folgt geändert:

1. Im § 8 Abs. 3 letzter Satz wird der Ausdruck
„dreier Monate" durch den Ausdruck „von sechs
Monaten" ersetzt.

2. An die Stelle des § 10 Abs. 4 treten folgende
Abs. 4 und 5; der bisherige Abs. 5 erhält die
Bezeichnung Abs. 6:

„(4) Die Wirkung des Abs. 1 tritt während eines
Disziplinarverfahrens und bis zu drei Monate nach
dessen rechtskräftigem Abschluß nicht ein. Wird
jedoch das Disziplinarverfahren eingestellt oder der
Landeslehrer freigesprochen, tritt die Wirkung des
Abs. 1 rückwirkend ein. Im Falle eines Schuldspru-
ches ohne Strafe kann mit Bescheid festgestellt
werden, daß die Wirkung des Abs. 1 rückwirkend
eintritt, wenn

1. die Schuld des Landeslehrers gering ist,
2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen

nach sich gezogen hat und
3. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen.

(5) Endet das Disziplinarverfahren anders als
durch Einstellung, Freispruch oder Schuldspruch
ohne Strafe und sind außerdem die Voraussetzun-
gen des Abs. 1 erfüllt, kann die landesgesetzlich
hiezu berufene Behörde aus berücksichtigungswür-
digen Gründen schon während des dreimonatigen
Zeitraumes eine Definitivstellung vornehmen."

3. Dem § 12 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Eine Versetzung in den Ruhestand nach den
Abs. 1 bis 7 ist während einer (vorläufigen)

1. Suspendierung gemäß § 80 oder

2. Dienstenthebung gemäß § 40 des Heeresdiszi-
plinargesetzes 1985, BGBl. Nr. 294,

nicht zulässig."

4. Dem § 13 Abs. 3 wird folgender letzter Satz
angefügt:

„Während einer (vorläufigen) Suspendierung ge-
mäß § 80 kann jedoch der Landeslehrer die
Erklärung nach Abs. 1 jederzeit widerrufen."

5. Dem § 13 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Während einer (vorläufigen) Suspendierung
gemäß § 80 kann eine Erklärung nach Abs. 1 nicht

wirksam werden. In diesem Fall wird die Erklärung
frühestens mit Ablauf des Monats wirksam, in dem
die (vorläufige) Suspendierung geendet hat."

6. § 15 Abs. 4 Z 2 lautet:

„2. um ein Mitglied des Bundesrates handelt, der
Präsident des Bundesrates"

7. § 19 Abs. 3 lautet:

„(3) Landeslehrer, die an einer Schule (Stamm-
schule) nicht die volle Lehrverpflichtung (§ 43
Abs. 1 und 2) erfüllen, können ohne ihre Zustim-
mung erforderlichenfalls gleichzeitig mehreren
benachbarten Schulen zugewiesen werden; dies gilt
jedoch für

1. Klassenlehrer an Volksschulen und Sonder-
schulen und

2. Klassenlehrer an Vorschulgruppen, die an
ihrer Schule mindestens in jenem Ausmaß
unterrichten wie Klassenlehrer an Vorschul-
klassen

nur dann, wenn die für die gleichzeitige Verwen-
dung vorgesehenen Schulen nicht weiter als 3
Kilometer (Luftlinie) von der Stammschule entfernt
sind. Mit seiner Zustimmung kann ein Landeslehrer
auch nach Erfüllung der vollen Lehrverpflichtung
an einer Schule (§ 43 Abs. 1 und 2) erforderlichen-
falls gleichzeitig mehreren Schulen zugewiesen
werden."

8. § 22 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Landeslehrer kann bei Bedarf mit seiner
Zustimmung unter Freistellung von der bisherigen
Unterrichtserteilung vorübergehend einer Dienst-
stelle des Bundes oder der Landesverwaltung oder
einer in der Verwaltung des Bundes stehenden
Schule zugewiesen werden. Für Unterrichtstätigkei-
ten im Bereich der Lehreraus- und Lehrerfortbil-
dung darf auch eine Mitverwendung erfolgen."

9. § 22 Abs. 3 Z 2 lautet:

„2. soweit sie in der Ausübung des Lehramtes an
einer in der Verwaltung des Bundes stehenden
Schule besteht, hinsichtlich der Lehrverpflich-
tung den Bestimmungen des Bundeslehrer-
Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBl. Nr. 244/
1965; ergeben sich hiebei in den Fällen des
Abs. 1 zweiter Satz keine vollen Wochenstun-
den, ist das tatsächliche Ausmaß der Verwen-
dung zu berücksichtigen, wobei § 47 nicht
anzuwenden ist."

10. Dem § 43 werden folgende Abs. 4 bis 6
angefügt:

„(4) In ganztägigen Schulformen gilt eine
Wochenstunde der gegenstandsbezogenen Lernzeit
als eine Wochenstunde der Lehrverpflichtung
gemäß Abs. 1 und eine Wochenstunde der individu-
ellen Lernzeit als eine halbe Wochenstunde der
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Lehrverpflichtung gemäß Abs. 1. Die individuelle
Lernzeit darf einem Landeslehrer nur mit dessen
Zustimmung übertragen werden.

(5) Die Beschäftigung von Landeslehrern im
Freizeitbereich des Betreuungsteiles ganztägiger
Schulformen ist nur mit Zustimmung des Landes-
lehrers zulässig und von der landesgesetzlich hiezu
berufenen Behörde allgemein durch Verordnung
oder im Einzelfall in die Lehrverpflichtung
einzurechnen. Gleiches gilt für den Fall, in dem ein
Landeslehrer als Leiter des Betreuungsteiles be-
schäftigt wird.

(6) An Volksschulklassen, in denen Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf (§ 8 Schul-
pflichtgesetz, BGBl. Nr. 76/1985, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 513/1993) unterrich-
tet werden, dürfen Landeslehrer, welche keine
Lehrbefähigung für Sonderschulen oder zusätzliche
Ausbildung für den Unterricht in solchen Klassen
besitzen, nur mit ihrer Zustimmung auf Grund des
§ 13 Abs. 1 zweiter Satz des Schulorganisations-
gesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung
der 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 512/1993, zusätzlich eingesetzt werden. Ist für
eine Volksschulklasse, in der Kinder mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf unterrichtet werden, kein
zusätzlicher Lehrer oder ein Lehrer nur mit einem
Teil seiner Lehrverpflichtung vorgesehen, so bedarf
auch die Verwendung als Klassenlehrer der
Zustimmung des Landeslehrers, wenn dieser keine
Lehrbefähigung für Sonderschulen oder zusätzliche
Ausbildung für den Unterricht in Volksschulklas-
sen, in denen Kinder mit sonderpädagogischem
Förderbedarf unterrichtet werden, besitzt."

11. § 44 lautet:

,, Lehrpflichtermäßigung

§44. (1) Die Lehrverpflichtung kann auf
Ansuchen des Landeslehrers herabgesetzt werden
(Lehrpflichtermäßigung). Eine Lehrpflichtermäßi-
gung ist nur zulässig:

1. aus gesundheitlichen Gründen, die in der
Person des Landeslehrers liegen, oder

2. im öffentlichen Interesse zur Ausübung von
Tätigkeiten auf dem Unterrichtsgebiet des
Landeslehrers, die pädagogische Praxis vor-
aussetzen und mit der Gewinnung von
Erfahrungen verbunden sind, die eine positive
Rückwirkung auf die konkrete Unterrichtsar-
beit des Landeslehrers erwarten lassen, oder

3. zur Ausübung anderer der Aufgabe der
österreichischen Schule gemäßer Tätigkeiten
auf kulturellem, sozialem, religiösem, sportli-
chem oder wissenschaftlichem Gebiet, wenn
von der Einrichtung, für die der Landeslehrer
tätig wird, Ersatz nach Abs. 6 geleistet wird.

(2) Eine Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 2
oder 3 darf nur dann eingeräumt werden, wenn

1. dies unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse
des Unterrichtes möglich ist und

2. die Ausübung der Tätigkeit, für die die
Lehrpflichtermäßigung beantragt ist, nicht
neben den lehramtlichen Pflichten ausgeübt
werden kann.

(3) Die Lehrpflichtermäßigung darf in den Fällen
des Abs. 1 Z 1 nicht mehr als die Hälfte des
Ausmaßes der Lehrverpflichtung betragen. Lehr-
pflichtermäßigungen gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 dürfen
nur bis zu jenem Ausmaß gewährt werden, das
sicherstellt, daß mit der verbleibenden Unterrichts-
verpflichtung eine dauernde Unterrichtserteilung in
zumindest einem Unterrichtsgegenstand erfolgt.

(4) Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 2 sind
nur im Gesamtausmaß von höchstens fünf Jahren,
Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 3 nur im
Gesamtausmaß von höchstens zehn Jahren zulässig.
Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 2 und nach
Abs. 1 Z 3 dürfen zusammen ein Gesamtausmaß
von zehn Jahren nicht übersteigen.

(5) Eine Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 2
hat eine anteilige Minderung der Bezüge zur Folge.
Davon kann die Dienstbehörde aus wichtigen
öffentlichen Interessen abgehen. Die anteilige
Minderung der Bezüge tritt nicht ein, wenn die dem
Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung entsprechenden
anteiligen Bezüge ersetzt werden.

(6) Der Ersatz gemäß Abs. 1 Z 3 hat zu umfassen:
1. den dem Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung

entsprechenden Aktivitätsaufwand für den
Landeslehrer und

2. einen Zuschlag im Ausmaß von 50% der dem
Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung entspre-
chenden Bezüge, von denen der Landeslehrer
einen Pensionsbeitrag gemäß § 22 des Gehalts-
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, oder gemäß § 3
des Nebengebührenzulagengesetzes, BGBl.
Nr. 485/1971, zu leisten hat."

12. §44 f lautet:

„§ 44 f. Auf Landeslehrer, die eine im § 55 Abs. 4
oder 5 angeführte Leiterfunktion ausüben oder mit
einer Schulaufsichtsfunktion betraut sind, sind die
§§ 44 a bis 44 e nicht anzuwenden."

13. §48 lautet:

„Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer an
Volksschulen

§ 48. (1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an
Volksschulen, mit Ausnahme der Religionslehrer
(§ 53 Abs. 1) beträgt 23 Wochenstunden, bei
zweisprachigem Unterricht 21 Wochenstunden. Die
Lehrverpflichtung vermindert sich um eine halbe
Wochenstunde für die Klassenführung und eine
halbe Wochenstunde für Korrekturarbeiten; für
eine Klasse darf nur jeweils eine halbe Wochen-
stunde im Sinne des vorstehenden Halbsatzes
berücksichtigt werden. Die Lehrverpflichtung ver-
mindert sich weiters für die Verwaltung
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1. der Lehrmittelsammlungen für den Sachunter-
richt und die Bildnerische Erziehung,

2. der Lehrmittelsammlungen für die Musiker-
ziehung und der audiovisuellen Unterrichtsbe-
helfe,

3. der Bücherei,
4. der Schulwerkstätte,
5. der Turnsaaleinrichtung,
6. der Lehrküche,

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisati-
onsmäßig vorgesehen sind, tatsächlich bestehen und
nicht von einem anderen Bediensteten besorgt
werden, je um eine halbe Wochenstunde, insgesamt
jedoch höchstens um eine Wochenstunde. Die in
Z 4 und 6 angeführten Tätigkeiten sollen nur jenen
Lehrern zugewiesen werden, die einen entsprechen-
den Unterricht erteilen.

(2) Die Teilnahme von Besuchsschullehrern an
Lehrbesprechungen ist dem Besuchsschulunterricht
gleichzuhalten.

(3) Für die Lehrverpflichtung der auf Grund des
§ 13 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl.
Nr. 242/1962 in der Fassung der 15. Schulorganisa-
üonsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 512/1993, für Kin-
der mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätz-
lich eingesetzten Lehrer gilt der erste Satz des
Abs. 1. Diese Lehrverpflichtung vermindert sich bei
der Dienstleistung in einer Volksschulklasse, in der
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
unterrichtet werden, um eine halbe Wochenstunde,
bei einer Dienstleistung in mehreren solchen
Klassen um eine Wochenstunde. Ferner vermindert
sich die Lehrverpflichtung um eine halbe Wochen-
stunde für Korrekturarbeiten, sofern eine derartige
Verminderung nicht bereits aus dem Grund des
Abs. 1 oder wegen einer Dienstleistung an einer
Sonderschule gemäß § 50 erfolgt. Ist in einer Klasse
mit einem Kind oder mehreren Kindern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf kein Lehrer
zusätzlich eingesetzt, vermindert sich die Lehrver-
pflichtung des Klassenlehrers um eine halbe
Wochenstunde.

(4) Der Unterricht in Textilem Werken und
Technischem Werken ist in der Regel vom Lehrer
für Werkerziehung zu erteilen, der Unterricht in
Technischem Werken jedoch nur, sofern keine
Wegzeiten anfallen, die sich gemäß § 45 Abs. 1 auf
das Ausmaß der Lehrverpflichtung auswirken.

(5) Die Lehrverpflichtung von 23 Wochenstun-
den des Lehrers im Sinne des § 16 a Z 3 des
Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl.
Nr. 101/1959, vermindert sich bei der Dienstlei-
stung als Zweitlehrer in einer Klasse um eine halbe
Wochenstunde, bei einer Dienstleistung als Zweit-
lehrer in mehreren Klassen um eine Wochenstunde.
Ferner vermindert sich die Lehrverpflichtung um
eine halbe Wochenstunde für Korrekturarbeiten,
sofern eine derartige Verminderung nicht bereits
aus dem Grund des Abs. 1 erfolgt.

(6) Die Lehrverpflichtung der Leiter von
Volksschulen vermindert sich gegenüber dem im
Abs. 1 erster Satz angeführten Ausmaß um zwei
Wochenstunden für die Leitung der gesamten
Schule und um je eine weitere Wochenstunde für
jede Klasse; bei Volksschulklassen, in denen
dauernd Kinder mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf unterrichtet werden, ferner bei angeschlosse-
nen Sonderschulklassen oder Klassen eines Poly-
technischen Lehrganges beträgt die Verminderung
für jede derartige Klasse eineinhalb Wochenstun-
den. Darüber hinaus vermindert sich die Lehrver-
pflichtung um eine halbe Wochenstunde für jede
Schülergruppe im Betreuungsbereich ganztägiger
Schulformen. Innerhalb dieser Lehrverpflichtung
sind Leiter von Volksschulen mit einer bis acht
Klassen zur Führung einer Klasse verpflichtet; an
ganztägigen Schulformen gelten hiebei zwei Grup-
pen des Betreuungsteiles als eine Klasse. Leiter von
Volksschulen mit mehr als acht Klassen sind von der
regelmäßigen Unterrichtserteilung befreit. Wenn
jedoch der Leiter durch den Unterricht in seiner
Klasse das Ausmaß seiner Lehrverpflichtung nicht
erreicht oder wenn es sich um den Leiter einer
Volksschule mit mehr als acht Klassen handelt, ist er
verpflichtet, abwesende Lehrer seiner Schule im
Bedarfsfall bis zum Ausmaß seiner Lehrverpflich-
tung ohne Anspruch auf eine Mehrdienstleistungs-
vergütung zu vertreten. Bei der Anwendung dieses
Absatzes ist eine Vorschulgruppe einer Klasse
gleichzuhalten.

(7) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der
Schule erfordern, kann die Dienstbehörde die
Freistellung von der regelmäßigen Unterrichtsertei-
lung (Führung einer Klasse) auch für Leiter von
Volksschulen mit weniger als neun, aber mehr als
vier Klassen anordnen.

(8) Eine Mehrdienstleistungsvergütung gemäß
§61 des Gehaltsgesetzes 1956 gebührt nicht,
solange nicht alle an der betreffenden Schule
beschäftigten Lehrer im vollen Ausmaß ihrer
Lehrverpflichtung verwendet werden."

14. §49 Abs. 3 lautet:

„(3) Die Lehrverpflichtung der Leiter von
Hauptschulen vermindert sich gegenüber dem im
Abs. 1 angeführten Ausmaß um drei Wochenstun-
den für die Leitung der gesamten Schule und um je
eineinhalb weitere Wochenstunden für jede Klasse.
Darüber hinaus vermindert sich die Lehrverpflich-
tung um eine Dreiviertel-Wochenstunde für jede
Schülergruppe im Betreuungsbereich ganztägiger
Schulformen. Innerhalb dieser Lehrverpflichtung
sind Leiter von Hauptschulen mit weniger als neun
Klassen zur regelmäßigen Unterrichtserteilung
verpflichtet; Leiter von Hauptschulen mit mehr als
acht Klassen sind von der regelmäßigen
Unterrichtserteilung befreit; wenn der Leiter einer
Hauptschule mit weniger als neun Klassen durch
den Unterricht das Ausmaß seiner Lehrverpflich-
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tung nicht erreicht oder wenn es sich um den Leiter
einer Hauptschule mit mehr als acht Klassen
handelt, ist er verpflichtet, abwesende Lehrer seiner
Schule im Bedarfsfalle bis zum Ausmaß seiner
Lehrverpflichtung ohne Anspruch auf eine Mehr-
dienstleistungsvergütung zu vertreten; an ganztägi-
gen Schulformen gelten hiebei zwei Gruppen des
Betreuungsteiles als eine Klasse."

15. § 50 lautet:

„Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer an
Sonderschulen

§ 50. (1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer, mit
Ausnahme der Religionslehrer (§ 53 Abs. 1), an
Sonderschulen oder an Volks- oder Hauptschulen
angeschlossenen Sonderschulklassen sowie die
Lehrverpflichtung der Leiter von Sonderschulen
richtet sich nach der Lehrverpflichtung der Lehrer
(Leiter) an Hauptschulen (§ 49) mit der Maßgabe,
daß

1. § 49 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 1 a nur bei
Verwendung an Klassen mit einem dem
Hauptschulunterricht vergleichbaren Fachun-
terricht anzuwenden ist, wobei die im § 49
Abs. 1 Z 4 genannten Verwaltungstätigkeiten
auch die Verwaltung der einschlägigen Son-
derunterrichtsmittel und der Behelfe für
therapeutische und funktionelle Übungen zu
umfassen haben,

2. bei Verwendung als Klassenlehrer an Klassen
mit Klassenführung sich die Lehrverpflichtung
um eine Wochenstunde für die Klassenfüh-
rung, eine halbe Wochenstunde für Korrek-
turarbeiten und darüber hinaus für folgende
Verwaltungstätigkeiten um eine halbe Wo-
chenstunde, höchstens jedoch um insgesamt
eine Wochenstunde, vermindert:
a) Verwaltung der Lehrmittelsammlung für

den Sachunterricht einschließlich der Son-
derunterrichtsmittel,

b) Verwaltung der audiovisuellen - Unter-
richtsbehelfe (Bild- und Tonträger) ein-
schließlich der einschlägigen Behelfe für
therapeutische und funktioneile Übungen,

c) Verwaltung der Bücherei,
d) Verwaltung der Schulwerkstätte,
e) Verwaltung der Turnsaaleinrichtung und

der Behelfe für therapeutische und funk-
tionelle Übungen, soweit sie nicht unter
eine der vorstehenden Verwaltungstätig-
keiten fallen,

f) Verwaltung der Lehrküche,
sofern diese Sammlungen (Kustodiate) orga-
nisationsmäßig vorgesehen sind, tatsächlich
bestehen und nicht von einem anderen
Bediensteten besorgt werden. Die in Z 2 lit. d,
e und f angeführten Tätigkeiten sollen nur
jenen Lehrern zugewiesen werden, die einen
entsprechenden Unterricht erteilen. § 48
Abs. 8 ist anzuwenden.

(2) Die Lehrverpflichtung der Leiter Sonderpäd-
agogischer Zentren (§ 17 a des Schulorganisations-
gesetzes) vermindert sich über das gemäß § 50 in
Verbindung mit § 49 Abs. 3 erster Satz errechnete
Ausmaß in der Weise, daß zwei im Zuständigkeits-
bereich des betreffenden Sonderpädagogischen
Zentrums liegende Volksschulklassen mit Kindern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätzlich
als eine Klasse der Sonderschule gewertet werden."

16. § 52 Abs. 3 Z 2 und 3 lautet:

„2. für den Unterricht in Gegenständen der
Fachgruppe I, in denen lehrplanmäßig Schul-
arbeiten vorgeschrieben sind, um eine Wo-
chenstunde; würden sich dabei mehr als vier
Anspruchsberechtigungen ergeben, um zwei
Wochenstunden der Lehrverpflichtung von 23
Wochenstunden ;

3. für den Unterricht in den Gegenständen der
Fachgruppe II, in denen lehrplanmäßig Schul-
arbeiten vorgeschrieben sind, um eine Wo-
chenstunde; würden sich dabei mehr als vier
Anspruchsberechtigungen ergeben, um zwei
Wochenstunden der Lehrverpflichtung von
23 Wochenstunden."

17. In § 52 treten an die Stelle des Abs. 4 folgende
Absätze:

„(4) Auf die Verwaltung von Laboratoriumsein-
richtungen an Berufsschulen ohne Lehrwerkstätte
ist Abs. 3 Z 4 mit der Maßgabe anzuwenden, daß

1. an die Stelle der Minderung der Lehrverpflich-
tung von je einer halben Wochenstunde eine
Minderung der Lehrverpflichtung von je einer
Wochenstunde und

2. an die Stelle der Gesamtminderung von
höchstens einer Wochenstunde eine Gesamt-
minderung von höchstens eineinhalb Wochen-
stunden

tritt.

(4 a) Darüber hinaus vermindert sich die
Lehrverpflichtung je Schule für die Verwaltung der
Unterrichtsmittel, die Betreuung und die Unterstüt-
zung der Lehrer und die Führung einer Fachbiblio-
thek für den Unterricht an Berufsschulen, bei dem
lehrplangemäß EDV-Anlagen eingesetzt werden,

1. bis zu 10 jeweils mit
einer Zentraleinheit
ausgestatteten EDV-
Anlagen einschließlich
Peripheriegeräte um 2 Wochenstunden

2. von 11 bis 25 solcher
Anlagen um 2,5 Wochenstunden

3. ab 26 solcher Anlagen um 3 Wochenstunden
der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden.

Darüber hinaus vermindert sich die Lehrverpflich-
tung für Klassen, an denen lehrplanmäßig der
Einsatz von EDV-Anlagen vorgesehen ist und
tatsächlich erfolgt,
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1. bis zu 10 Klassen . . . . um 0,5 Wochenstunden
2. von 11 bis 20 Klassen . um 1 Wochenstunde
3. ab 21 Klassen um 1,5 Wochenstunden

der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden.

Die Lehrverpflichtungsminderung auf Grund dieses
Absatzes ist nach Anwendung der Rundungsbestim-
mung des § 47 gesondert (und ohne neuerliche
Anwendung des § 47) zu berücksichtigen.

(4 b) Sind an einer Schule jeweils mehrere Lehrer
mit der Verwaltung der in Abs. 4 a genannten
Lehrmittelsammlung (Kustodiat) betraut, so ist die
darin bestimmte Gesamteinrechnung auf diese
Lehrer in aliquotem Ausmaß aufzuteilen. Abs. 4 a
letzter Satz ist anzuwenden.

(4 c) Abs. 4 a ist nicht anzuwenden, wenn zur
Erfüllung dieser Aufgaben ein Verwaltungsbedien-
steter bestellt ist.

(4 d) Werden jedoch dieselben EDV-Anlagen
von mehreren Schulen benutzt, so darf die
Gesamtminderung gemäß Abs. 4 a nur einmal
erfolgen, wobei die Klassen der verschiedenen
Schulen zusammenzuzählen sind."

18. § 52 Abs. 5 zweiter Satz lautet:

„Ist aus organisatorischen Gründen eine Beschäfti-
gung im vollen Ausmaß der Lehrverpflichtung nicht
während des gesamten Unterrichtsjahres möglich,
sind die Abs. 1 bis 4 d mit der Maßgabe
anzuwenden, daß die Gesamtzahl der Jahresstun-
den jener eines vergleichbaren Lehrers einer
ganzjährig geführten Berufsschule entspricht."

19. § 59 a Abs. 3 lautet:

„(3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt
werden, wenn die Lehrverpflichtung des Landesleh-
rers auf die Hälfte herabgesetzt wurde oder der
Landeslehrer eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15 c
MSchG oder nach § 8 EKUG in Anspruch nimmt.
Für Landeslehrer, die eine im § 55 Abs. 4 oder 5
angeführte Leiterfunktion ausüben oder mit einer
Schulaufsichtsfunktion betraut sind, darf eine
Dienstfreistellung nur insoweit gewährt werden, als
eine Lehrverpflichtung besteht."

20. Der bisherige § 72 Abs. 3 erhält die
Bezeichnung „(4)"; folgender Abs. 3 wird einge-
fügt:

„(3) Hat die landesgesetzlich hiezu berufene
Behörde gemäß § 84 der Strafprozeßordnung 1975
(StPO), BGBl. Nr. 631, vorzugehen (§ 78 Abs. 4), so
wird der Lauf der in Abs. 1 genannten Frist schon
mit der Erstattung der Strafanzeige an den
Staatsanwalt gehemmt. Ab diesem Tag sind in die
Frist nicht einzurechnen :

1. die Zeit bis zur Kenntnisnahme der Zurückle-
gung der Strafanzeige gemäß § 90 Abs. 1
StPO durch die landesgesetzlich hiezu beru-
fene Behörde in die Frist nach Abs. 1 Z 1 und

2. die Zeit bis zur Verfügung der Zurücklegung
der Strafanzeige in die Frist nach Abs. 1 Z 2."

21. §96 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Disziplinarkommission darf die Abstat-
tung einer Geldstrafe oder einer Geldbuße in
höchstens 36 Monatsraten bewilligen. Die Geldstra-
fen und Geldbußen sind erforderlichenfalls herein-
zubringen:

1. bei Landeslehrern des Dienststandes durch
Abzug vom Monatsbezug und

2. bei Landeslehrern des Ruhestandes durch
Abzug vom Ruhebezug."

22. Dem § 115 a wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Lehrpflichtermäßigungen im öffentlichen
Interesse, die nach § 44 in der bis zum 31. August
1993 geltenden Fassung gewährt wurden, sind auf
das Gesamtausmaß von zehn Jahren gemäß § 44
Abs. 4 in der ab 1. September 1993 geltenden
Fassung, höchstens jedoch mit fünf Jahren anzu-
rechnen."

23. § 120 wird aufgehoben.

24. Dem § 121 Abs. 1 wird folgende Z 4 angefügt:

„4. Der durch § 43 Abs. 5 entstehende Aufwand
wird den Ländern vom Bund nicht ersetzt."

25. Nach § 121 a wird folgender § 121 b einge-
fügt:

„§ 121 b. Auf
1. Landeslehrer, deren Suspendierung vor dem

1. September 1993 ohne Einleitung eines Dis-
ziplinarverfahrens aufgehoben wurde,

2. Disziplinarverfahren, die vor dem 1. Septem-
ber 1993 rechtskräftig abgeschlossen wurden,

3. Strafanzeigen an den Staatsanwalt, die vor
dem 1. September 1993 erstattet wurden,

sind § 8 Abs. 3, § 10 Abs. 4 und § 72 Abs. 3 in der bis
zum Ablauf des 31. August 1993 geltenden Fassung
anzuwenden."

26. Dem § 123 wird folgender Abs. 8 angefügt:

„(8) Die folgenden Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 519/1993 treten wie folgt in Kraft:

1. § 8 Abs. 3, § 10 Abs. 4 bis 6, § 12 Abs. 8, § 13
Abs. 3, 4 und 5, § 15 Abs. 4, § 19 Abs. 3, § 22
Abs. 1 und 3, § 43 Abs. 6, § 44, § 44 f, § 48 (mit
Ausnahme des zweiten Satzes sowie des
zweiten Halbsatzes des dritten Satzes im
Abs. 6), § 49 Abs. 3 (mit Ausnahme des
zweiten Satzes und letzten Halbsatzes), § 50,
§ 52 Abs. 3, 4 bis 4 d und Abs. 5, § 59 a Abs. 3,
§ 72 Abs. 3 und 4, § 96 Abs. 2, § 115 a Abs. 3
und § 121 b mit 1. September 1993,

2. § 43 Abs. 4 und 5, § 48 Abs. 6 zweiter Satz
sowie zweiter Halbsatz des dritten Satzes, § 49
Abs. 3 zweiter Satz und letzter Halbsatz,
sowie § 121 Abs. 1 hinsichtlich der Vorschul-
stufe, der 1. und 5. Schulstufe sowie des
Polytechnischen Lehrganges mit 1. Septem-
ber 1994, hinsichtlich der 2. und 6. Schulstufe
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mit 1. September 1995, hinsichtlich der 3. und
7. Schulstufe mit 1. September 1996 und
hinsichtlich der 4. und 8. Schulstufe mit
1. September 1997.

§ 120 tritt mit Ablauf des 31. August 1993 außer
Kraft."

Artikel II

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 518/
1993, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 59 a Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Diese Dienstzulage gebührt nicht aus Anlaß des
Unterrichtes eines oder mehrerer Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf in der betref-
fenden Klasse."

2. Dem § 90 wird folgender Abs. 7 angefügt:

„(7) § 59 a Abs. 1 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 519/1993 tritt mit 1. September
1993 in Kraft. § 93 tritt (mit Ausnahme der
verbleibenden Überschrift) mit Ablauf des 31. Au-
gust 1993 außer Kraft."

Artikel III

Artikel III der 28. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.
Nr. 396/1975, wird bezüglich des Art. II der 4.
Schulorganisationsgesetz-Novelle mit 31. August
1993, bezüglich der Schulversuche „Ganztags-
schule" und „Tagesheimschule" hinsichtlich der
Vorschulstufe, der 1., 5. und 9. Schulstufe mit

Ablauf des 31. August 1994, hinsichtlich der 2., 6.
und 10. Schulstufe mit Ablauf des 31. August 1995,
hinsichtlich der 3., 7. und 11. Schulstufe mit Ablauf
des 31. August 1996 und hinsichtlich der 4., 8. und
12. Schulstufe mit Ablauf des 31. August 1997
aufgehoben.

Artikel IV

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl.
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 518/1993, wird wie folgt geändert:

§ 73 b wird mit Ablauf des 31. August 1993
aufgehoben.

Artikel V

Die Verordnung über die Abgeltung von
Mehrleistungen im Rahmen von Schulversuchen,
BGBl. Nr. 104/1976, zuletzt geändert mit Verord-
nung BGBl. Nr. 492/1986, wird — soweit sie nicht
die Schulversuche „Ganztagsschule" und „Tages-
heimschule" betrifft — mit 31. August 1993
aufgehoben. Die Bestimmungen über die Abgeltung
der ganztägigen Schulversuche werden hinsichtlich
der Vorschulstufe, der 1., 5. und 9. Schulstufe mit
Ablauf des 31. August 1994, hinsichtlich der 2., 6.
und 10. Schulstufe mit Ablauf des 31. August 1995,
hinsichtlich der 3., 7. und 11. Schulstufe mit Ablauf
des 31. August 1996 und hinsichtlich der 4., 8. und
12. Schulstufe mit Ablauf des 31. August 1997
aufgehoben.

Klestil
Vranitzky
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